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4  LAP Rheinland-Pfalz – Maßnahmen Hachenburg 

1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Hachenburg wurden folgende lärmmindernde Maßnah-
men in der Vergangenheit umgesetzt: 

 1997   Schallschutzmaßnahme, B_413 Westrandstraße Hachenburg 
 2004   Schallschutzmaßnahmen B_413 Merkelbach, Erdwall 
 2005   Schallschutzmaßnahmen B_413 Mündersbach, Erdwall 
 2008   Schallschutzmaßnahme L_209 Giesenhausen, Erdwall 
 2016   Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage 

Passive Lärmschutzmaßnahmen wurden im Bereich Müschenbach (Einbau von lärmdäm-
menden Fenstern und Türen) durchgeführt. 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden mit Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Atzelgift 

– 

Giesenhausen 

Entlang der L_290 wurde im Bereich des Spielplatzes Giesenhausen ein Lärmschutzwall 
errichtet. Ebenso wurde weiter südlich an der L_290 ein Lärmschutzwall errichtet. 

Hachenburg 

– 

Hattert 

– 

Höchstenbach 

– 

Kroppach 

– 

Luckenbach 

– 
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Marzhausen 

– 

Merkelbach 

Entlang der B_413 ist im Bereich Im Wiesengrund ein Lärmschutzwall errichtet worden. 

Mudenbach 

Auf der Hauptstraße (L_265) gilt etwa ab Höhe Wiesenweg bis auf Höhe Hauptstraße 47 in 
beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 statt Tempo 50. 

Mündersbach 

Im Bereich der Koblenzer Straße (B_413) wurde gegenüberliegend des Gewerbegebietes 
in Mündersbach ein Lärmschutzwall errichtet. 

Müschenbach 

Auf der K 143_19 gilt ab dem Ortsausgang von Müschenbach entlang der Wohnbebauung 
Tempo 70 statt Tempo 100. 

Nister 

– 

Streithausen 

– 

Wied 

– 

1.1.3 Weitere Maßnahmen in Gemeinden ohne Hauptverkehrsstraßen 

Alpenrod 

– 

Astert 

– 

Borod 

– 

Dreifelden 

– 

Gehlert 

– 

Heimborn 

– 
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Heuzert 

– 

Kundert 

– 

Limbach 

– 

Linden 

– 

Lochum 

– 

Mörsbach 

– 

Roßbach 

– 

Steinebach an der Wied 

– 

Stein-Wingert 

– 

Wahlrod 

– 

Welkenbach 

– 

Winkelbach 

– 

1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im weite-
ren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 
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1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Langfristiges Ziel ist es, die Bevölkerung vor Lärmbeeinträchtigungen zu schützen. Daher 
soll ein Lärmpegel LDEN von 65 dB(A) unterschritten werden. 

Dazu wird die Verbandsgemeinde Hachenburg sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die 
Umsetzung aktiver und passiver Schallschutzmaßnahmen einsetzen. 

 

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG HACHENBURG – 

In der Verbandsgemeinde Hachenburg gibt es mehrere unterschiedliche nationale und in-
ternationale Schutzgebiete, zahlreiche Wanderwege und es sind Bereiche, die der Naher-
holung dienen, vorhanden.  

Zurzeit wird geprüft, ob in den zuvor genannten Gebieten und gegebenenfalls auch dar-
über hinaus in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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